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Das Asylverfahren und der Zugang zum Arbeitsmarkt

Wenden sich an Sicherheitsbehörde
oder werden aufgegriffen

Behörden prüfen den Antrag und entscheiden über die
Zulassung zum inhaltlichen Asylverfahren in Österreich

Kein Asylantrag

Rückkehrentscheidung:
evtl. Schubhaft
oder Ausreise

Beschwerde
erfolgreich Einvernahmen durch 

das Bundesasylamt

Zugelassen

Flüchtlinge
Stellen ASYLANTRAG

im Erstaufnahmezentrum

Rechtsberatung

Positive Entscheidung

• anderes EU-Land oder
• sicherer Drittstaat

• Grundversorgung
• Kein Arbeitsmarktzugang (im Wesentlichen
   nur gemeinnützige Arbeit möglich)
• Keine kostenlosen Deutschkurse bzw.
   beruflichen Qualifizierungen

• Beschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt
   (z. B. Tourismus, Erntehilfe)

• Zum Teil Zugang zum Arbeitsmarkt
• Zum Teil Familiennachzug
• Keine Grundversorgung mehr
• Kostenlose Deutschkurse bzw. 
   berufliche Qualifizierung
  (falls genug Plätze vorhanden)

Negative Entscheidung:

Nicht zuständig

Negative Entscheidung

(Traiskirchen, Thalham, Reichenau/Rax, 
Bad Kreuzen, Salzburg, Innsbruck, 
Fehring, Ossiach, Wien 9, 
Flughafen Schwechat)

werden ins Erstaufnahmezentrum gebracht

Einspruch
erfolglos

Einspruch
möglich
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* siehe „Enzyklopädie der Migration und Integration“, S. 40–42 
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Möglichkeiten der Zuwanderung im Überblick

Fixer Job
in Aussicht

Zum Verfahren
zugelassene

AsylwerberInnen

Asyl-
berechtigte

Asylantrag

Drittstaats-
angehörige

vor der
Einreise

Rot-Weiß-
Rot-Karte plus

Befristet für ein Jahr

Uneingeschränkter
 Arbeitsmarkt-

zugang

Eingeschränkter
 Arbeitsmarktzugang

(Tourismus,
Erntehilfe ...)

Kernfamilie von
Drittstaatsangehörigen,

die dauerhaft in
Österreich an-

sässig sind

Mindest-
verdienst 

Rot-Weiß-
Rot-Karte

Befristet für ein Jahr,
Familiennachzug ab

Arbeitsaufnahme

„Angemessene
  Entlohnung“

mind. 50

Punkte* mind. 70

Punkte*

Weitere Aufenthaltstitel, die einen Zugang zum
österreichischen Arbeitsmarkt ermöglichen: 
Blue Card für Drittstaatsangehörige, Betriebsentsendung,
Jobseeker-Visum, Befreiungsschein für türkische 
StaatsbürgerInnen, Arbeitskräfteüberlassung,
Rotationsarbeitskräfte und viele mehr.

Arbeit der
 Qualifikation
entsprechend

       5 Jahre
ununterbrochen

in Österreich
niedergelassen

müssen bei
Antragstellung
nachgewiesen

werden
Sprach-

kenntnisse A1

Sprach-
kenntnisse B1

Daueraufenthalt EU
Uneingeschränkter

Arbeitsmarktzugang,
aber keine

EU-Freizügigkeit

Abgeschlossene
Berufsausbildung
im auszuübenden

Beruf

Arbeitsmarkt-
prüfung*

Mit
Rot-Weiß-Rot-

Karte mindestens
zehn Monate
gearbeitet

Rot-Weiß-Rot-
Karte plus

befristet auf
ein Jahr

Rot-Weiß-Rot-
Karte plus

befristet auf
drei Jahre. 
Danach: 

Mangelberuf*

Spitzenkräfte

Schlüssel-
arbeitskraft*

Nachweis des Rechtsanspruchs auf eine ortsübliche Unterkunft, 
Krankenversicherungsschutz, der alle Risiken abdeckt, Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts

Rot-Weiß-
Rot-Karte plus
befristet auf

drei Jahre
Danach: 
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